
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 31 (1915)

Heft: 40

Artikel: Expropriation und Expropriationsverfahren

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-580912

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-580912
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


«it. <10 güuftr. fchweij. £anblt>.=3eU»«fl („äHeifterblatt")

fann et oerlangen, bafj bte Sehörbe In ber Sewiüigung
oon ïïuêna^men rttc^t wiüfütlich oorgelje.

®ie 2lu§na()men tonnen gegenüber ben gewöhnlichen
Sorfchriften ©rleichterungen bringen ober über fie hinaui*
gehen; fie werben oft auch s« bem 3wede erteilt, um
nom Sauenben in anberer, namentlich äft^etifdher |>tn=
ficht öugeftanbntffe su erhalten. gn bicfern galle liegt
bie auinahmebewiEiaunq otelfach in h^oorragenbem
öffentlichen gntereffe.

dd) ©te ©ültigfeit ber einmal erteilten
Sauberoilligung fann fich, ba bie tatfädjlic^en 93er=

hältniffe unb bte materiellen Sauoorfchriften änbern,
nur auf beftimmte grifien erftcecfen, gerechnet nom Sage
ber SaubewiEigung besw. non ber gütlichen ober recht*

liehen ©rlebigung öffent[i<h*rechUicher ober prioatreci)t=
lieber Saueinfpradjen an. ©tefe grift ift melfteni auf
1 galjr fefigefeht. Sßenn ber Sau lange unterbrochen
bleibt, fann aEfäütg eine neue ©ingabe »erlangt werben,
anftänbe erlebigt im ReturifaEe ber Regierungirat.

ee) ©ine bereits erteilte Saugenehmigung
fann unter Umftänben oon ber Sehörbe wiber»
rufen ober abgeänbert werben. füebei ift ju
unterfdtjeiben swijdjen oorbeljaltloi unb auf Sßiberruf
erteilten Saubewilligungen.

„ aii Sorauifetjung für ben Söiberruf ober bie ab*
anbetung (Denn materiell fommt btefe jenem gleich) cor»

eqalUo§ erteilter Saubewilligungen nennt ber regterungi*
atltAe Sauregtementi=@ntwurf oom gahre 1912 bai

cm vl^benfeitt überwtegenber ©rünbe bei öffentlichen

%Ä' °«&unben mit ber Satfache, öa£ mit ber

ä,, Wrung ber Saute nod) nicht begonnen morben tfi.
m!f ^"ff^fett bei SBibetrufei ober ber abänberung
«mer biefen Sorauifeçungen muf inbeffen auch ali be*

r Jlt ^nommen werben, wenn öa§ Saureglement
l'e ntcht auêbrudlich anerfennt. @i ift aber anjunehwen,
"S3 fowoht im einen rote im anbern galle noch bie
(fettere Sorauifetjung norttegen mufj, bafj entroeber
'^on surjeit ber ©rieilung ber Saugenehmtgung ober
bann nachträglich matertetirechtliche Sorfdhriften oorhan*
ben waren, 'besw. htajugefommen frnb, bie etne Sau*

»ermetgerung ober Saubebtngung grunbfählich ali ju=

lüffig erfcheinen laffen. (gortfehung folgt).

eiDtoorinliiin unb <£pproprintion5oerfaf)ren.
Stad) einem »ortrag, gehalten non germ 9t. S3 au mann

im freifinnigen Stcei§oerein 3ürid) 7.

©ai frühere jitreherifthe ißrioatrecht unb bai • je^t
geltenbe ©chweisetifche 3rr>ilgefe^buc^ btenten unb bienen

ali föauptgrunblage unferer ©efehgebung unb hanbeln

oom ißerfonenrecht, gamilienrecht, ©rbrecht unb ©adgen*

recht. ©ai Sachenrecht orbnet fpejieE bie red^tltdgen

Serhältniffe über bai ©igentum, unb ei fteht bem

Srioatetgentümer grunbfätjlich bte freie Serfügung
über bte ihm gehörenben ©achen su. SBürbe jeboch btefe

auifchltejjliche ©ewalt ohne jebe ©infehräntung befteben,

fo fönnten auiführungen bei ©taatei uttb ber ©emeinben

im öffentlichen §ntereffe unter tlmftänben oon
einseinen fßrioaten oerunmögiieht werben. Sie ©ifen*

bahnen »erlangen Schienenwege ; ber Seiegraph, bai
Seiephon unb bte ©leftristtät bebütfen unter* oOer ober
irbifcher Seitungen mit sahlretctien ©tühpunften ; ©trafjen
unb Kanäle müffen gebaut werben; für öffentliche Ser»

waltungen, für ©d&uï* unb firchliche 3we de ftnb Sauten
SU erjteEen ; öffentliche anlagen foöen ber ©rholung unb

hpgienifdhen 3wecfen bienen. gifd)erel unb ©ampffchiff'
fahrt wollen geregelt fein. ©er rationeüe Setrteb im

gorftwefen unb tn ber Sanbwirlfchaft oerlangt aui*
nahmebeftimmungen, unb namentlich in ftäbtifchen Ser»

hältniffen finb Sorfchriften für bie Reitanlage oon SBohn*
quartteren oonnöten. Regalten unb in neuefter 3^it
SRonopole fommen hinsu.

Über alle btefe Serhältniffe finb im Saufe ber 3elt
eine ganse Reihe oon ©pesialgefe^en unb Sor»
fdhriften ertaffen worben, Durch bte im gntereffe fowohl
bei ©taatei ali bei ©tnselnen Drbnung gefchaffen
werben foE. ©afj baburet) nicht jebe ©ifferens auige*
fchaltet wirb, liegt tn ber Ratur ber Singe unb gans
befonberi bartn, bafj bai Seben fortwährenb Reuerungen
fchafft, welche beim ausarbeiten oon ©rlaffen noch 9<*r

nidht oorhanben ftnb, unb an bie man oon oomheretn
auch nidht benfen tann.

Sefonberi wichtig ift bie ©r pro priât ion gemäf)
bem ©efeh über bie abtretung oon tfkioatrechten oont
30. Rooembet 1879. Qebermann ift barnadh oerpflichtet,
wenn ba§ öffentlidhe gntereffe ei erheifcht, fetn ©igentum
an beweglichen unb unbeweglichen Sachen, fornte anbere
an unbeweglichen ©achen beftehenbe Rechte bauernb ober
Sêitweilig absutreten. ®ie àbtretung oon Sïioatrechten
tann begehrt werben : a) für öffentliche Unterneh*
mungen, welche bie ©enehmigung bei Regterungiratei
erlangt haben, ober gefepcb, wie s. S. burch bai ©efeh
über bte görberung ber Sanbwirtfchaft oom 24. ©ep*
tember 1911 fanttioniert finb; b) für S^ioatunter*
nehntungen, wel^e im öffentlichen Qntereffe liegen,
nach SewiEigung burch ben Kantonirat s S. bie @r»

teilung bei ©jpropriationiredhtei sar ©rfteUung oon
©tartjtromlettungen für ©lettrisitätiwerte.

©er ©taat ober bie ©emeinbe haftet für ben @cha=
ben, ber jemanb bei auiübung ber ©taatigemalt aui
©rünben ber öffentlichen 5ßoblfal)tt sugefügt wirb, wenn
ber ©efchäbigte nidht aui öffentlich*rechtlichen ©rünben
felbft bafür àufsutommen ober ihn fid) felbft susufdhrei*
ben hat.

®te ©spropriation ift Demnach an jebem beliebigen
oon ber Rechtiorbnung fonft gefcfqü^ten Srioatredht, ja
felbft an gahrniieigentum möglich- gn ber S^ajii
tommen im aEgemeinen für bie ©jpropriation nur Rechte
an ©runbftüdten tn grage, unb swar in ber ^auptfadhe
in ber art, bah «in ©runbftüd feinem ©igentümer gans
ober teilmeife weggenommen wirb, ©abei ift, foweit bai
abtretungigefet) nicht etwai anberei beftimmt, niemanb
oerpflidhtet, mehr absutreten, ali wai für bie Unterneh»
mung erforberltch ift. ©in fogenanntei äuibehnungi»
recht in ber ©jpropriation fteht fowoht bem ©jpropriaten
ali auch bem ©jproprianten su, jenem, wenn oon einem
©ebäube ober etnem Somplej oon Stegenfdhaften, ber
Sum Setriebe einei ©emerbei bient, nur ein Seil tn
abtretung fällt, ohne welchen bie biihetige Senutjung
bei ©ebäubei ober ber ©ewerbebetrteb entweber gar
nicht ober nur mit grofjen ©chwlerigtetten möglidh wäre
unb ebenfo, wenn bei einem lanbwirtfdh aft liehen ©runb»
ftüd ober einem Sauplah ber Reft für eine oernünftige
Senuhung ober Serwertung su tiein wirb; ber ©jpro»
priant ift sur auibehnung berechtigt, wenn bie übrig»
bleibenben Seile Durch bie Soitrennung Der expropriierten
glächen an SBßert oetlieren unb bte Unternehmung ali
©ntfdhäbigung für ben SRinberwert mehr ali einen
Siertel bei SBertei bei ober ber Refie oergüten müfjte.
âuch bie abtretung su einem bloh oorübergehenben
öffentlichen 3wecfe ift nadh bem ©efe^e suläffig; s- S.
Sum ©ehen, sum gahren^ sur ©ewtnnung ober abläge*
rung oon Saumaterialien, gn fotdjen gäilen ift inbeffen
ein ©igentümer für nicht länger ali Drei galjre sur
Überlaffung oerpflichtet, unb nur gegen ooEe ©ntfdhäbigung.

Reben ber ©igentumienteignung tann aber auch Die

Smangiweife Seftellung ober aufhebung oon
©er ottuten an ©runbftüdten ©spropriationigegenfianb
fein, s- ^3 bte anbringnng oon Rtccuerrofetten für ^raft*
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kann er verlangen, daß dìe Behörde in der Bewilligung
von Ausnahmen nicht willkürlich vorgehe.

Die Ausnahmen können gegenüber den gewöhnlichen
Vorschriften Erleichterungen bringen oder über sie hinaus-
gehen; sie werden oft auch zu dem Zwecke erteilt, um
vom Bauenden in anderer, namentlich ästhetischer Hin-
stcht Zugeständnisse zu erhalten. In dusem Falle liegt
die Ausnahmebewilliaunq vielfach in hervorragendem
öffentlichen Interesse.

66) Die Gültigkeit der einmal erteilten
Baubewilligung kann sich, da die tatsächlichen Ver-
Hältnisse und die materiellen Bauvorschriften ändern,
nur auf bestimmte Fristen erstrecken, gerechnet vom Tage
der Baubewilligung bezw. von der gütlichen oder recht-
lichen Erledigung öffentlich-rechtlicher oder privatrccht-
sicher Baueinsprachen an. Diese Frist ist meistens auf
I Jahr festgesetzt. Wenn der Bau lange unterbrochen
bleibt, kann allfällig eine neue Eingabe verlangt werden.
Anstünde erledigt im Rekursfalle der Regierungsrat.

ee) Eine bereits erteilte Baugenehmigung
kann unter Umständen von der Behörde wider-
rufen oder abgeändert werden. Hiebet ist zu

unterscheiden zwischen vorbehaltlos und auf Widerruf
erteilten Baubewilligungen.

Als Voraussetzung für den Widerruf oder die Ab-
anderung (denn materiell kommt diese jenem gleich) vor-
^ktlos erteilter Baubewilligungen nennt der regierungs-
atktche Baureglements-Entwurf vom Jahre 1912 das

M?,^^usein überwiegender Gründe des öffentlichen
âhles. verbunden mit der Talsache, daß mit der

^usMrung der Baute noch nicht begonnen worden fft.
Massigkeit des Widerrufes oder der Abänderung

umer diesen Voraussetzungen muß indessen auch als be-

ueyend angenommen werden, wenn das Baureglement
sie nicht ausdrücklich anerkennt. Es ist aber anzunehmen,
uuß sowohl im einen wie im andern Falle noch die
weitere Voraussetzung vorliegen muß, daß entweder
>chon zurzeit der Erteilung der Baugenehmigung oder
dann nachträglich materiellrechtliche Vorschriften vorhan-
den waren, bezw. hinzugekommen sind, die eine Bau-

Verweigerung oder Baubedingung grundsätzlich als zu-

lässig erscheinen lassen. (Fortsetzung folgt).

EM0M«iN und EWHMtionsverWen.
Nach einem Vortrag, gehalten von Herrn R.B au mann

im freisinnigen Kreisverein Zürich 7.

Das frühere zürcherische Privatrecht und das jetzt

geltende Schweizerische Zivilgesetzbuch dienten und dienen

als Hauptgrundlage unserer Gesetzgebung und handeln

vom Personenrecht, Familienrecht, Erbrecht und Sachen-

recht. Das Sachenrecht ordnet speziell die rechtlichen

Verhältnisse über das Eigentum, und es steht dem

Privateigentümer grundsätzlich die freie Verfügung
über die ihm gehörenden Sachen zu. Würde jedoch diese

ausschließliche Gewalt ohne jede Einschränkung bestehen,

so könnten Ausführungen des Staates und der Gemeinden

im öffentlichen Interesse unter Umständen von
einzelnen Privaten verunmöglicht werden. Die Eisen-

bahnen verlangen Schienenwege; der Telegraph, das

Telephon und die Elektrizität bedürfen unter- over ober-

irdischer Leitungen mit zahlreichen Stützpunkten; Straßen
und Kanäle müssen gebaut werden; für öffentliche Ver-

waltungen, für Schul- und kirchliche Zwecke sind Bauten

zu erstellen; öffentliche Anlagen sollen der Erholung und

hygienischen Zwecken dienen. Fischerei und Dampfschiff-
fahrt wollen geregelt sein. Der rationelle Betrieb im

Forstwesen und in der Landwirtschaft verlangt Aus-
nahmebestimmungen, und namentlich in städtischen Ver-

Hältnissen sind Vorschriften für die Neuanlage von Wohn-
quartieren vonnöten. Regalten und in neuester Zeit
Monopole kommen hinzu.

Über alle diese Verhältnisse sind im Laufe der Zeit
eine ganze Reihe von Spezialgesetzen und Vor-
s christ en erlassen worden, durch die im Interesse sowohl
des Staates als des Einzelnen Ordnung geschaffen
werden soll. Daß dadurch nicht jede Differenz ausge-
schaltet wird, liegt in der Natur der Dinge und ganz
besonders darin, daß das Leben fortwährend Neuerungen
schafft, welche beim ausarbeiten von Erlassen noch gar
nicht vorhanden sind, und an die man von vornherein
auch nicht denken kann.

Besonders wichtig ist die Expropriation gemäß
dem Gesetz über die Abtretung von Privatrechten vom
30. November 1879. Jedermann ist darnach verpflichtet,
wenn das öffentliche Interesse es erheischt, sein Eigentum
an beweglichen und unbeweglichen Sachen, sowie andere
an unbeweglichen Sachen bestehende Rechte dauernd oder
zeitweilig abzutreten. Die Abtretung von Privatrechten
kann begehrt werden: u,) für öffentliche Unterneh-
mungen, welche die Genehmigung des Regierungsrates
erlangt haben, oder gesetzlich, wie z. B. durch das Gesetz

über die Förderung der Landwirtschaft vom 21. Sep-
tember 1911 sanktioniert sind; k) für Privatunter-
neh mungen, welche im öffentlichen Interesse liegen,
nach Bewilligung durch den Kantonsrat z B. die Er-
teilung des Expropriationsrechtes zur Erstellung von
Starkstromleitungen für Elektrizitätswerke.

Der Staat oder die Gemeinde haftet für den Scha-
den, der jemand bei Ausübung der Staatsgewalt aus
Gründen der öffentlichen Wohlfahrt zugefügt wird, wenn
der Geschädigte nicht aus öffentlich-rechtlichen Gründen
selbst dafür aufzukommen oder ihn sich selbst zuzuschrei-

ben hat.
Die Expropriation ist demnach an jedem beliebigen

von der Rechtsordnung sonst geschützten Privatrecht, ja
selbst an Fahrnisetgentum möglich. In der Praxis
kommen im allgemeinen für die Expropriation nur Rechte
an Grundstücken in Frage, und zwar in der Hauptsache
in der Art, daß ein Grundstück seinem Eigentümer ganz
oder teilweise weggenommen wird. Dabei ist, soweit das
Abtretungsgesetz nicht etwas anderes bestimmt, niemand
verpflichtet, mehr abzutreten, als was für die Unterneh-
mung erforderlich ist. Ein sogenanntes Ausdehnungs-
recht in der Expropriation steht sowohl dem Expropriate»
als auch dem Expropriante» zu, jenem, wenn von einem
Gebäude oder einem Komplex von Liegenschaften, der
zum Betriebe eines Gewerbes dient, nur ein Teil in
Abtretung fällt, ohne welchen die bisherige Benutzung
des Gebäudes oder der Gewerbebetrieb entweder gar
nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten möglich wäre
und ebenso, wenn bei einem landwirtschaftlichen Grund-
stück oder einem Bauplatz der Rest für eine vernünftige
Benutzung oder Verwertung zu klein wird; der Expro-
priant ist zur Ausdehnung berechtigt, wenn die übrig-
bleibenden Teile durch die Lostrennung der expropriierten
Flächen an Wert verlieren und die Unternehmung als
Entschädigung für den Minderwert mehr als einen
Viertel des Wertes des oder der Reste vergüten müßte.
Auch die Abtretung zu einem bloß vorübergehenden
öffentlichen Zwecke ist nach dem Gesetze zulässig; z. B.
zum Gehen, zum Fahren^ zur Gewinnung oder Ablage-
rung von Baumaterialien. In solchen Fällen ist indessen
ein Eigentümer für nicht länger als drei Jahre zur
Überlassung verpflichtet, und nur gegen volle Entschädigung.

Neben der Eigentumsenteignung kann aber auch die
zwangsweise Bestellung oder Aufhebung von
Sero Unten an Grundstücken Expropriationsgegenstand
sein, z. B die Anbringung von Mauerrosetten kür Kraft-
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leltungen her ©trafjenbahn, ober bie Aufhebung eines
BauoerboteS, roenn eS ftc^ um etne öffentliche Baute
hanbelt. Sine ganz befonbete Art oon ©jcpropriation
bat baS mit bem fantonalen Baugefeij eingeführte ©renz-
bereinigungS» unb Ouartierplan» 33erfabren
unb baS im ©efetj über bie Sanbroirifchaft oorgefeljene
©üterzufammer.legungSoerfahren gezettigt. ©te
bamit bejmecEte neue ©ren Zeitteilung unb bie Auffchlicfp
tung beS ©elänbeS burdE) ©trafen, erfchehtt in allen
btefen gäUen als Unternehmung ber ©runbeigentümer,
roeidbe für bie ©auer ber ©urchführung beS Unterneh»
ntenS eine Art 3u>angSgenoffenfchaft bilben.

©S ift ein befonbereS Verfahren, für bte Steuelntei»

lung etne§ ©runbftücffompIejeS oorgefehen, beffen @tn=

leitung unb ©urchführung in ber Siegel tn ber £>anb
ber Behörben liegt.

Stach erfolgter ©rteilung beS StecfjteS jur @;rpropri=
ation bat ooretfi bie fjeftftcüurg ber abjutretenben Siechte
burcb AuSftecfung auf bem Sofal ftattjufinben. hierauf
folgt bie Sluflage unb AuSfchretbung beS ©jpropriationS»
planes unb ber ©runbermerbungStabelle butcf) ben ju»
ftänbigen ©emetnberat, mit griftanfetpng non 30 ©agen,
binnen roelefjer abfällige ©Infpradjen foroie bie ©ntfdhäbi»
gungSforberungen unb anbere 3tc<htSanfprücf|e bei ber
©emetnberatSfanjlet fchriftlicb anjumelben ftnb. Unter»
läßt ein ©runbeigentümer bie Anmelbung, fo roirb an»

genommen, er fei mit ber ihm zugemuteten Abtretung
etnoerftanben unb anerfenne zum oorauS bie Siichiigfeit
beS ©ntfdhetbeS ber ©chätjungSfommiffioti. Qn btefem
gab ift fomit etn SBeiterjug zur Beurteilung burcf) bie

©etictjte auSgefcïjloffen. ©letchzetiig roirb in ber ermähnten
AuSfchretbung barauf Ijingenaieferi, baff oon nun an auf
bie ©auer oon jroei fahren ohne ©inroilligung ber
Unternehmung an ber äufjetn Besoffenheit beS Abtre»
tungSobjeîteS ïetne roefenttichen unb an ben rcdhtllchen
Bethältniffen gar feine Beränberungen oorgenommen
meiben bürfen. ©Ireitigfeiten h^über roerben oom
Siichter im fummarifchen Betfahren nach freiem ©rmeffen
Zur ©rlebipung gebrocht, gür abfälligen ©<haben aus
biefer Befchränfung ber BerfügungSfreihett bat ber ©ç-
propriant ©rfatj ju leiften. $n ber ißrajüS fommen ber»

artige ©ifatjforberungen fafi nie oor.
Sîicfjt nur bie im ißtan unb in ber ©runberroer»

bungStabebe als ©rpropriaten bezeichneten ©runbeigem
iümer haben baS Stecht, etne ©ingabe ju machen, fonbern
auch abe anbern ißetfonen, roelcfje glauben, baff tn ihre
Siec|te eingegriffen roerbe, fo z B. SJlieter unb Pächter,
bie auS etner oorjeitigen Söfung ihrer Sontrafte einen

©djaben befürchten, ferner bie Hppothefengläubiger unb
anbete bingHch Berechtigte. ®ie gbrberungSetngabe bat
genau bie Siechte p bezeichnen, bte ©cgenftanb ber
propriation bilben unb bie bafür oerlangte ©ntfchäbt
gung. Such meitere Anfprüdje, rote Botnahme oon An»

puffungSarbeiten. ben oetbleibenben ©tunbbejtij ftchernbe
©tnrichtungen, Siotroegrechte ufro. ftnb tn ber ©Ingabe
geltenb p machen. Stach bem Ablauf ber ©ingabefrift
bat ber ©cmetnberat bte gotberungSAngaben bem ©j»
proprianten tn Abfdhrift mitzuteilen, unb biefer ift nach
bem ©efetj gehalten, mit ben einzelnen ©Ingabeftelletn
in Berhanblungen zum 3roccfe etner gütlichen Berftänbi»
gung einzutreten.

SBirb etne folche nicht erzielt, fo roetben bte Alten
ber zuftänbigen ©chatjungStommiffion zur erftln»
ftanzlichen ©ntfdfjetbung überrotefen. SaS ©ebtet beS

Santons 3ütidh ift in oter Steife eingeteilt:

1. Bezitfe 3örich, Bülach, ©ieléborf.
2. „ Affoltern, Jorgen, SJteilen.
3 „ ß into il, Ufter, ißfäffifon.
4. „ Sßtntertbur unb Anbeifingen.

gür jeben Stets ift eine Sommiffton, beftebenb auS
bret oom 0bergeridE)t auf brei Qahre gemählten ©ach'
oetfiänbigen, befieüt, benen je ztnei ©rfatjmänner beige»
geben finb. ©te Hauptaufgabe ber ©chätjungSfommiffi»
onen befiehl tn ber ©tmittlung ber ©rpropriationSent»
Säbigung. Bor allem finb bte Ausführungen tn ben
©Ingaben ber @£propriaten zu prüfen, unb eSjift über»
bte S eine Augenfcheinoerhanblunq abzuhalten, an ber beibe
Parteien zu SBorte fommen follen. ©te ©chähunqSfom»
miffion hat im roeitern zu entfchetben übet allfällige
Begebren beS ©jproptiaten ober beS ©^proprianten um
SluSbebnung ber ©jpropriation. Sluch über fireitige Sin»

paffungSarbeiten an ba§ oetbleibenbe Sieftgrunbfiüdf fo»
rote über bte SBteberberfteEung geftörter 2Begoerbinbun=
gen unb allfällige ©icherhettSoorfehren hat fie ihr Urteil
abzugeben.

©ie Söfung reiner SîechtSfragen faßt bagegen nicht
in bie Sompetenz ber ©chätpngSfommiffion ; fo nidht
bie 3*age, ob eine gotberungSeingabe roegen Sticht»
etnhaltung ber bretßigtägigen grift als oerfpätet zu
betrachten fet. ob ber ©rpropriat etn oom ©jproprianten
befttifteneS ©eroitutSrecht befi^e ober nicht, ob X ober
S) ©igentümer beS ©jpropriationSgrunbftücfeS fei ufro.
3" folchen gäEen haben bie ©chätpngSfommiffconen
etnfach ©oentualentfcheibe zu fällen unb baS Urteil über
bte offen gelaffenen Stecbtsfragenbem ©eridhte zu überlaffen.

©er ©chähungSenlfchetb ift im ©oppel unb unter
Slngabe ber Begrünbungen auszufertigen. ©aS etne
©oppel roirb bem ©jptoprianten zugefteüt unb ebenfo
erhält jeber SlbtretungS» unb Beitragspflichtige eine 3lb=

fchrift. ©er ©ntfdjeib ber ©chähungSfommiffion ift einem
rcchtSfräftigen Urteil gleich jubalten, fofetn er nicht roetter»
gezogen roirb. fjtnbet eine SBeiterztebung jäatt, fo roürbigt
ba§ ©ericht ben ©dhähungSentfchetb nach freiem ©rmeffen
unb fann, roenn eê ihn nicht at§ überjeuaenb betrachtet,
unb fich felbft nicht genügenb ©achfenntnis jutraut, ein
roeitereS ©achoerftänDigengutachten ergeben, ober auch
bie ©cfjätpngSfommiffion zur ©rgänpng ihres @nt»
fdjeibeS oeranlaffen. ©egen baS ilcteil beS BezirfSge»
richleS fleht fobann ben Parteien noch hie SIppcßation
an bie SlppeHationSfammer beS Dbergeri^teS zu. ©eren
Ucteil ift enbgültig unb fann nur noch rrcit au^erorbent»
lichen SîechtSmitteln angefochten roetben, fo namentlich
mit etner SaffationSbefcfiroerOe an baS SaffationSgeridjt,
fofern eine offenbare Betletjung Haren SîechteS oorliegen
fotlte. ©te Soften beS BetfahrenS oor ber ©chätpngS»
fommiffion hat im allgemeinen ber ©jpropriant zu
bezahlen.

©er Bollzug ber Slbiretung unb bte üluSzahlung
ber @ïpropriationS»@ntfchâbigung erfolgt normalerroetfe
tn bem 3^tpunfte, tn roelchem ber ©ntfeheib ber ©dp»
hungSfommiffion ober baS richterliche Urteil In 3fed)t§=
traft erroädjft. Bon ber Bezahlung ber ©ntfdjäbigung
barf ber ©fpropriant über baS SlblretungSobjeft ohne
3uftimmung beS bisherigen Berechtigten nidht oetfügen.
SluSnahmSroeife ift tn gäüen, roo bebeutenber Stachlet!
mit bem Berzug Derbunben roäre, ber ©jpropriant be=

redhtigt, bei ber Bethanblung oor ber ©chähungSforn»
miffion bte fofortige Slbtretung ber Siechte zu oerlangen,
fofetn entroeber ber ©chätjungSentfchetb genügenben Éuf»
fchlufj über baS SlbtretungSobieft enthält, ober bie ©röfje
ber ©nlfchäbigung fictj auch "("h noüzogener Slbtretung
noch uiit ©idherheit ermitteln laßt, ©er ©jpropriant hat
jebodh in btefem gaüe bem ScbtretungSpflichtigen auf
Betlangen eine burefj bie ©^ähungSfommiffion zu be»

Zetdhnenbe Saution zu leifien unb ben 3'uS zu 5°/o ber
©ntfchäbigungSfumme oom ©age beS UebergangeS ber
Stechte an bis pr Auszahlung ber ©ntfdhäbigung zu
entrichten, ©treitigfeiten über bte Anroenbung biefer Be=
ftimmungen entfehetbet ber StegierungSrat.
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leitungen der Straßenbahn, oder die Aufhebung eines
Bauverbotes, wenn es sich um eine öffentliche Baute
handelt. Eine ganz besondere Art von Expropriation
hat das mit dem kantonalen Baugesetz eingeführte Grenz-
bereinigungs- und Quartierplan-Verfahren
und das im Gesetz über die Landwirtschaft vorgesehene

Güterzusummenlegungsverfahren gezeitigt. Die
damit bezweckte neue Grenzeinteilung und die Aufschlich-
tung des Geländes durch Straßen, erscheint in allen
diesen Fällen als Unternehmung der Grundeigentümer,
welche für die Dauer der Durchführung des Unterneh-
mens eine Art Zwangsgenossenschaft bilden.

Es ist ein besonderes Verfahren, für die Nmetntei-
lung eines Grundstückkomplexes vorgesehen, dessen Ein-
leitung und Durchführung in der Regel in der Hand
der Behörden liegt.

Nach erfolgter Erteilung des Rechtes zur Expropri-
ation hat vorerst die Feststellung der abzutretenden Rechte
durch Aussteckung auf dem Lokal stattzufinden. Hierauf
folgt die Auflage und Ausschreibung des Expropriations-
planes und der Grunderwerbungstabelle durch den zu-
ständigen Gemeinderat, mit Fristansetzung von 30 Tagen,
binnen welcher allfällige Einsprachen sowie die Entschädi-
gungsforderungen und andere Rechtsansprüche bei der
Gemeinderatskanzlei schriftlich anzumelden sind. Unter-
läßt ein Grundeigentümer die Anmeldung, so wird an-
genommen, er sei mit der ihm zugemuteten Abtretung
einverstanden und anerkenne zum voraus die Richtigkeit
des Entscheides der Schätzungskommission. In diesem

Fall ist somit ein Weiterzug zur Beurteilung durch die

Gerichte ausgeschlossen. Gleichzeitig wird in der erwähnten
Ausschreibung darauf hingewiesen, daß von nun an auf
die Dauer von zwei Jahren ohne Einwilligung der
Unternehmung an der äußern Beschaffenheit des Abtre-
tungsobjektes keine wesentlichen und an den rechtlichen
Verhältnissen gar keine Veränderungen vorgenommen
werden dürfen. Streitigkeiten hierüber werden vom
Richter im summarischen Verfahren nach freiem Ermessen

zur Erledigung gebracht Für allfälligen Schaden aus
dieser Beschränkung der Verfügungsfreiheit hat der Ex-
propriant Ersatz zu leisten. In der Praxis kommen der-
artige Ersatzforderungen fast nie vor.

Nicht nur die im Plan und in der Grunderwer-
bungstabelle als Expropriaten bezeichneten Grundeigen-
lümer haben das Recht, eine Eingabe zu machen, sondern
auch alle andern Personen, welche glauben, daß in ihre
Rechte eingegriffen werde, so z B. Mieter und Pächter,
die aus einer vorzeitigen Lösung ihrer Kontrakte einen
Schaden befürchten, ferner die Hypothekengläubiger und
andere dinglich Berechtigte. Die Forderungseingabe hat
genau die Rechte zu bezeichnen, die Gegenstand der Ex
propriation bilden und die dafür verlangte Entschädi
gung. Auch weitere Ansprüche, wie Vornahme von An-
pJsungsarbeiten. den verbleibenden Grundbesitz sichernde
Einrichtungen, Notwegrechte usw. sind tn der Eingabe
geltend zu machen. Nach dem Ablauf der Eingabefrift
hat der Gemeinderat die Forderungseingaben dem Ex-
proprianten in Abschrift mitzuteilen, und dieser ist nach
dem Gesetz gehalten, mit den einzelnen Eingabestellern
in Verhandlungen zum Zwecke einer gütlichen Verständi-
gung einzutreten.

Wird eine solche nicht erzielt, so werden die Akten
der zuständigen Schatzungskommission zur erstin-
stanzlichen Entscheidung überwiesen. Das Gebiet des
Kantons Zürich ist in vier Kreise eingeteilt:

1. Bezirke Zürich. Bülach, Dielsdorf.
2. „ Affoltern, Horgen, Meilen.
3 Htnwil, lister, Pfäffikon.
4. „ Wintertbur und Andelfingen.

Für jeden Kreis ist eine Kommission, bestehend aus
drei vom Obergericht auf drei Jahre gewählten Sach-
verständigen, bestellt, denen je zwei Ersatzmänner beige-
geben sind. Die Hauptaufgabe der Schätzungskommissi-
onen besteht tn der Ermittlung der Expropriationsent-
schädigung. Vor allem sind die Ausführungen in den
Eingaben der Expropriate» zu prüfen, und es Ist über-
dies eine Augenscheinverhandlung abzuhalten, an der beide
Parteien zu Worte kommen sollen. Die Schätzungskom-
mission hat im weitern zu entscheiden über allfällige
Begehren des Expropriaten oder des Expropriante» um
Ausdehnung der Expropriation. Auch über streitige An-
Passungsarbeiten an das verbleibende Restgrundstück so-
wie über die Wiederherstellung gestörter Wegverbindun-
gen und allfällige Sicherheitsvorkehren hat sie ihr Urteil
abzugeben.

Die Lösung reiner Rechtsfragen fällt dagegen nicht
in die Kompetenz der Schätzungskommission; so nicht
die Frage, ob eine Forderungseingabe wegen Nicht-
etnhaltung der dreißigtägigen Frist als verspätet zu
betrachten sei. ob der Expropriât ein vom Expropriante»
bestrittenes Seroitutsrecht besitze oder nicht, ob T oder
A Eigentümer des Expropriationsgrundstückes set usw.
In solchen Fällen haben die Schätzungskommissionen
einfach Eoentualentscheide zu fällen und das Urteil über
die offen gelassenen Rechtsfragen dem Gerichte zu überlassen.

Der Schätzungsentscheid ist im Doppel und unter
Angabe der Begründungen auszufertigen. Das eine
Doppel wird dem Exproprianten zugestellt und ebenso
erhält jeder Abtretungs- und Beitragspflichtige eine Ab-
schrift. Der Entscheid der Schätzungskommission ist einem
rechtskräftigen Urteil gleichzuhalten, sofern er nicht weiter-
gezogen wird. Findet eine Weiterziehung statt, so würdigt
das Gericht den Schätzungsentschetd nach freiem Ermessen
und kann, wenn es ihn nicht als überzeugend betrachtet,
und sich selbst nicht genügend Sachkenntnis zutraut, ein
weiteres Sachverständigengutachten erheben, ober auch
die Schätzungskommission zur Ergänzung ihres Ent-
schetdes veranlassen. Gegen das Urteil des Bezirksge-
richtes steht sodann den Parteien noch die Appellation
an die Appellationskammer des Obergerichtes zu. Deren
Urteil ist endgültig und kann nur noch mit außerordent-
lichen Rechtsmitteln angefochten werden, so namentlich
mil einer Kaffationsbeschwerde an das Kassationsgericht,
sosern eine offenbare Verletzung klaren Rechtes vorliegen
sollte. Die Kosten des Verfahrens vor der Schätzungs-
kommission hat im allgemeinen der Expropriant zu
bezahlen.

Der Vollzug der Abtretung und die Auszahlung
der Expropriations-Entschädigung erfolgt normalerweise
in dem Zeitpunkte, tn welchem der Entscheid der Schä-
tzungskommission oder das richterliche Urteil tn Rechts-
kraft erwächst. Von der Bezahlung der Entschädigung
darf der Expropriant über das Äblretungsobjekt ohne
Zustimmung des bisherigen Berechtigten nicht verfügen.
Ausnahmsweise ist in Fällen, wo bedeutender Nachteil
mit dem Verzug verbunden wäre, der Expropriant be-

rcchtigt, bei der Verhandlung vor der Schätzungskom-
mission die sofortige Abtretung der Rechte zu verlangen,
sofern entweder der Schätzungsentscheid genügenden Auf-
schluß über das Abtretungsokyekt enthält, oder die Größe
der Entschädigung sich auch nach vollzogener Abtretung
noch mit Sicherheit ermitteln läßt. Der Expropriant hat
jedoch tn diesem Falle dem Abtretungspflichtigen auf
Verlangen eine durch die Schätzungskommisfion zu be-

zeichnende Kaution zu leisten und den Zins zu 5°/o der
Entschädigungssumme vom Tage des Ueberganges der
Rechte an bis zur Auszahlung der Entschädigung zu
entrichten. Streitigketten über die Anwendung dieser Be-
stimmungen entscheidet der Regierungsrat.
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®em ©;rproprianteti fteïjt fcbltefltch eirt 9lûcîtritt§
redit zu, in ber ©etfe, baß er auf fein ©rpropriationS»
begehren auch nach erfolgter ©Inleitung beS ©rpropri»
ationSoerfabrenS uerjid^ten fann, natürlich unter ©djab»
loSbaltung beS ©rpropriaten. ©tefeS KücfirittSred)t ift
beSroegen am Pap roetl bte ©z'PtopriationSentfdpbigung
oft fermer zum oorauS ju ermitteln ift, unb bem ®r>
proprianten nicht zugemutet werben fann, baS Unter»
nehmen unter allen Umftänben burcbzufübten. 3îad)
§ 44 beS SlbtretungSgefeheS foil ber ©jpropriant ficjj
tnnerl)al6 14 ©agen nach ©mpfang beS ©dptjungS»
entfd)etbeS buret) baS ©tatlbalteramt befinitio erflären,
ob er auf ber oerlangten Abtretung cerljarren molle.
Set ©tillfchroetgen roirb letzteres angenommen. InberfettS
fteljt bem ©jpropriaten etn KüdforberungSrecht
gegen ©rftattung ber ©ntfdjabigung p, roenn binnen
Z^et fahren com ©age ber Abtretung an baS öffentliche
3Bert, für roeldjeS bte Abtretung fiattfanb, nicht auSge
führt ober baS betreffenbe 3lbtreiung§objtît nicht zu bem
bei ber Abtretung angegebenen Bde benutzt rourbe,
of)ne baff ftch btnretchenbe ©rünbe Ijlefur anfül)ren laffen,
unb ferner, roenn baS abgetretene stecht }u einem anbern
B®ede als bem bei ber Impropriation bezeichneten benutzt
roirb.

Sür baS StuSmaf ber (Sntfdjäbigung tommt in
®rfter ßinte in Setradjt ber SertebrSroett, ferner ein
otlfäHiger ©inberroert ber bem ©jpropriaten oerbleibero
^.".©cunbftüclteite. 9Xuch ein Sufdpg ift bei unfrei»
"uuiger Abtretung fafultatio oorgefeben für ben gall,
oafc etn ÜlffeftionSroert beS ©jpropriaten oerle^t roirb,
ooer roenn fonft nicht jiffermafig abfd&äfcbate Kadjteile
o orban ben finb. — 3113 mafgebenber Beitpunft für bie
Begabung gi(t bie öffentliche Seîamitmacbung ber
PtopriationSpiäne. Iber nicht nur'Sdbabigungen, fonbetn
auch ©ertoermebrungen juaunften ber bem ©jpropriaten
Oetbleibenben ©runbfiücfe tönnen in ©elradft tommen,
Wnb zwar ganz befonberS bei ©Irafjenbauten. 3fm tan»
fonalen Saugefeb finb btefe fogenannten ©ebtroertS»
betrage noch genauer babln präjiftert, bag fte nicht
nur rote nach bem SlbtretungSgefeb majimal, fonbetn
regelmäßig 50% ber SBerterppng betragen fotlen. f}m
roettern roirb ben ©runbetgentümern bie ©elegenbett ge=

boten, bie Seifiung beS ©ebrroertSbeitrageS ju umgeben,
inbem er bte beitragSbelaftete Siegenfdjaft p bem ©erte,
ben fie obne ben neuen mebrroettfcbaffenben ©trafenpg
bat, bem ©jproprianten betmfeblägt. ©iefer muß bann
entroeber baS ©runbftüd übernehmen ober aber auf bie

©tnforberung beS Beitrages oerjidbten.

Sie %B|reN uni) ifre ^erftefiiino.
3nt fjnftaüalionSroefen bat man eS mit fo oielen

Slrten non Köhren ju tun, baß eS nicht urtangebradbt
fetn bürfte, einmal auf bte oerfcbiebenen fierfteKungS»
nerfabren furz einzugeben. ©ir betrachten hierbei bie

Köhren nur inforoett, als fte zur gortleitung oon ©afen
unb fflüffigfeiten bienen; ihre Serroenbung an ©teile
maffiner gqlinber laffen roir aufer Setracbt.

®a§ ÇerfteHungSDerfabren, ba§ man jeroeil§ zur
3Inroenbung bringt, bangt ab non bem 3tnede, bem bte

IKöbren bienen foüen, non ibren Slbmeffungen unb non
ben ©igenfebaften be§ nerroenbeten 5Retalle§. Qft ba§
SRaterial giefbar, fo bilbet bie ÇerfteEung bureb ©tefen
innerbalb geroiffer ©renzen ba§ z®edmäfige 23etfabren;
mit ber Sänge ber IHöbren aber fteigern fidh bie ©dbroie»
rigfeiten beim ©iefen unb roenn eine bebeutenbe Sänge
ber Elöbren bei geringer SBanbftärte erzielt roetben muf,
bann roirb ficb eben nteift ein anbereS 33erfaf)ren em=
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pfcblen ober notroenbig machen, ©o batte jebe fier»
ftetlungSmetbobe ibr ©enn unb 316er, rote roir im fRaclp
folgenben z^gen rooKen.

®te ©uffelfentöbren rourben immer unentbebrlidber,
als man zu 3lnfang beS 19. ^abrbunbertS begann, bie
©aSbeleucbtnng einzuführen, als gegen SElitte beSfelben
3abrbunbertS bte ©täbte ftch anfehietten, ^odbbrudroaffer»
lettungen zu bauen, um bte ©ebäube bis in bte oberften
©loctroerEe mit gefunbent ©enufroaffer zu nerforgen, unb
als enblicb tn ben ftebjiger fahren In ©robftäbten ber
Sau oon Seitungen zur ©ntfernung ber 3lbfaüftoffe tn
bie ©ege geleitet rourbe. 31U btefe Btoede bebtngten
einen ©affenoerbraudb an gufetfernen IRöbten unb ber
91acbfrage entfpred&enb richteten ftch bie ©ieffereien immer
mehr auf eine Sflaffenfabrifation oon gufjetfemen Etöhren
ein. ©ir roiffen, man unterfchetbet ©uffen» unb ©cbet»
ben= ober glanfdbenröbren ; roir brauchen bterüber roetter
nichts zu ermähnen, ©er Broed ber gu|eifetnen Köhren
oerlangt, ba& fte bid^t im ©ufc finb, ©rfchütterungen
unb ©löfje — man beute an ©afferleitungen — aus»
hatten ohne ©cbaben zu nehmen unb ba^ bte ©uffen
feft genug finb, um bie beim Serftemmen ber guge mit
SIet ausgeführten ©<hläge abzuhalten, ohne z« oer»
fpringen. ©tefen immerbtn hoben 2lnforberungen —
man mufj habet bte ©pröbigteit beS ©ateriatS berüdt»
ftchligen —. fuchen bie ©ie^ereien baburch geredet zu
werben, baff fie bte ©uffen» Kobre ftebenb tn getrodtneten
formen gtefcen unb z«>ar bte größeren ©orten mit ber
3Jîuffe nadb unten, ©er ftebeube ©uf bat oor bem
liegenben ben eminenten Sorteil, ba| bte in ber @ufj»
form aufftetgenben ®aS= unb ©ampfblafen entroeidben
tonnen, rooburch Schöben beS ©uffeS bnr^ ©infdbluß
forcher Stafen oermteben werben, ba^ fetner zufällig tn
bte ©ufform geratene fjrembtörper tn ben zu oberft 6e»

finblichen @lngu| aufftetgen tonnen unb baff alle Unter»
ftfibungen beS îîernS, bie beim roageredbten @ufj not»
roeubig werben, bter entfallen. ®ie gorm roirb gut ge»
trodnet, um bie ©ampfentroidlung möglicbft zu oerrtn»
gem. ©er @ufi ber ©uffe nach unten bezroeeft, eine
Slnfammlung oon ©aSblafen unb fonftigen aufftetgenben
fremben Körpern zu oermeiben, bie bei ber umgeteljrten
3lnorbnung ber ©ufform nur burch Stuffe^en etneS ftart
oerlorenen KopfeS mit ©icberbeit entfernt werben tönn»
ten. 9luf bte roeiteren giefereitedbnifchen iKafroalimen
foH ntcht eingegangen werben. Qft ber ©uü beenbigt,
bann roirb bie Kernfpinbel mit £ilfe eines KranS heraus»
gezogen, bte buidb ®übel oerbunbenen gormtaftenbülfen
werben nun fo roett gelöft, als etforbetlid), um ben @u^
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Dem Expropriante» steht schließlich ein Rücktritts-
recht zu, in der Weise, daß er auf sein Expropriations-
begehren auch nach erfolgter Einleitung des Expropri-
ationsverfahrens verzichten kann, natürlich unter Schad-
losHaltung des Expropriaten. Dieses Rücktrittsrecht ist
deswegen am Platze, weil die Expropriationsentschädigung
oft schwer zum voraus zu ermitteln ist, und dem Er-
proprianten nicht zugemutet werden kann, das Unter-
nehmen unter allen Umständen durchzuführen. Nach
H 41 des Abtretungsgesetzes soll der Expropriant sich

innerhalb 11 Tagen nach Empfang des Schätzungs-
entscheides durch das Statthalteramt definitiv erklären,
ob er auf der verlangten Abtretung verharren wolle.
Bei Stillschweigen wird letzteres angenommen. Anderseits
steht dem Expropriaten ein Rücksorderungsrecht
gegen Erstattung der Entschädigung zu, wenn binnen
zwei Jahren vom Tage der Abtretung an das öffentliche
Werk, für welches die Abtretung stattfand, nicht ausge
führt oder das betreffende Abtretungsobstkt nicht zu dem
bei der Abtretung angegebenen Zwecke benutzt wurde,
ohne daß sich hinreichende Gründe htefür anführen lassen,
und ferner, wenn das abgetretene Recht zu einem andern
Zwecke als dem bei der Expropriation bezeichneten benutzt
wird.

Für das Ausmaß der Entschädigung kommt in
erster Linie in Betracht der Verkehrswert, serner ein

ollfälliger Minderwert der dem Expropriaten verbleiben-
den Grundstückteile. Auch ein Zuschlag ist bei unfrei-
williger Abtretung fakultativ vorgesehen für den Fall,
oatz ein Affektionswert des Expropriaten verletzt wird,
over wenn sonst nicht ziffermäßig abschätzbare Nachteile
vorhanden sind. — Als maßgebender Zeitpunkt für die
Schätzung gi^ die öffentliche Bekanntmachung der Ex
pcopriationsplà Aber nicht nur Schädigungen, sondern
auch Wertvermehrungen zugunsten der dem Expropriaten
verbleibenden Grundstücke können in Betracht kommen,
vnd zwar ganz besonders bei Straßenbauten. Im kan-
lonalen Baugesetz sind diese sogenannten Mehrwerts-
betrüge noch genauer dahin präzisiert, daß sie nicht
nur wie nach dem Abtretungsgesetz maximal, sondern

regelmäßig 50°/o der Werterhöhung betragen sollen. Im
wettern wird den Grundeigentümern die Gelegenheit ge-

boten, die Leistung des Mehrwertsbeitrages zu umgehen,
indem er die beitragsbelastete Liegenschaft zu dem Werte,
den sie ohne den neuen mehrwertschaffenden Straßenzug
hat, dem Expropriante» heimschlägt. Dieser muß dann
entweder das Grundstück übernehmen oder aber auf die

Einforderung des Beitrages verzichten.

Sie Röhren und ihre Herstellung.

Im Jnstallationswesen hat man es mit so vielen
Arten von Röhren zu tun, daß es nicht unangebracht
sein dürfte, einmal auf die verschiedenen Herstellungs-
verfahren kurz einzugehen. Wir betrachten hierbei die

Röhren nur insoweit, als sie zur Fortleitung von Gasen
und Flüssigkeiten dienen; ihre Verwendung an Stelle
massiver Zylinder lassen wir außer Betracht.

Das Herstellungsverfahren, das man jeweils zur
Anwendung bringt, hängt ab von dem Zwecke, dem die

Röhren dienen sollen, von ihren Abmessungen und von
den Eigenschaften des verwendeten Metalles. Ist das
Material gießbar, so bildet die Herstellung durch Gießen
innerhalb gewisser Grenzen das zweckmäßige Verfahren;
mit der Länge der Röhren aber steigern sich die Schwie-
rigkeiten beim Gießen und wenn eine bedeutende Länge
der Röhren bei geringer Wandstärke erzielt werden muß,
dann wird sich eben ineist ein anderes Verfahren em-
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pfehlen oder notwendig machen. So hatte jede Her-
ftellungsmethode ihr Wenn und Aber, wie wir im Nach-
folgenden zeigen wollen.

Die Gußetsenröhren wurden immer unentbehrlicher,
als man zu Ansang des 19. Jahrhunderts begann, die
Gasbeleuchtung einzuführen, als gegen Mitte desselben
Jahrhunderts die Städte sich anschickten. Hochdruckwasser-
leitungen zu bauen, um die Gebäude bis in die obersten
Stockwerke mit gesundem Genußwasser zu versorgen, und
als endlich in den siebziger Jahren in Großstädten der
Bau von Leitungen zur Entfernung der Abfallstoffe in
die Wege geleitet wurde. All diese Zwecke bedingten
einen Massenverbrauch an gußeisernen Röhren und der
Nachfrage entsprechend richteten sich die Gießereien immer
mehr auf eine Massenfabrikation von gußeisernen Röhren
ein. Wir wissen, man unterscheidet Muffen- und Schet-
ben- oder Flanschenröhren; wir brauchen hierüber weiter
nichts zu erwähnen. Der Zweck der gußeisernen Röhren
verlangt, daß sie dicht im Guß sind, Erschütterungen
und Stöße — man denke an Wasserleitungen — aus-
halten ohne Schaden zu nehmen und daß die Muffen
fest genug sind, um die beim Verstemmen der Fuge mit
Blei ausgeführten Schläge auszuhalten, ohne zu ver-
springen. Diesen immerhin hohen Anforderungen —
man muß dabei die Sprödigkeit des Materials berück-
sichtigen — suchen die Gießereien dadurch gerecht zu
werden, daß sie die Muffen-Rohre stehend in getrockneten
Formen gießen und zwar die größeren Sorten mit der
Muffe nach unten. Der stehende Guß hat vor dem
liegenden den eminenten Vorteil, daß die in der Guß-
form aufsteigenden Gas- und Dampsblasen entweichen
können, wodurch Schäden des Gusses durch Einschluß
solcher Blasen vermieden werden, daß ferner zufällig in
die Gußform geratene Fremdkörper in den zu oberst be-
findlichen Einguß aufsteigen können und daß alle Unter-
stützungen des Kerns, die beim wagerechten Guß not-
wendig werden, hier entfallen. Die Form wird gut ge-
trocknet, um die Dampfentwicklung möglichst zu verrin-
gern. Der Guß der Muffe nach unten bezweckt, eine
Ansammlung von Gasblasen und sonstigen aufsteigenden
fremden Körpern zu vermeiden, die bei der umgekehrten
Anordnung der Gußform nur durch Aufsetzen eines stark
verlorenen Kopfes mit Sicherheit entfernt werden könn-
ten. Auf die wetteren gießereitechnischen Maßnahmen
soll nicht eingegangen werden. Ist der Guß beendigt,
dann wird die Kernspindel mit Hilfe eines Krans heraus-
gezogen, die durch Dübel verbundenen Formkastenhülsen
werden nun so weit gelöst, als erforderlich, um den Guß
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